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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Kommunale Prävention und gelingendes Aufwachsen  

Gibt es einen fiskalischen Ertrag und wenn ja, für wen und wann? 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Prävention - Vorsorge, Vorbeugung - will (Förder)Bedarfen von Kindern möglichst früh begegnen 

und somit positiv im individuellen und gesellschaftlichen Sinne wirken. Über das Fachkonzept „Frü-

he Hilfen“ wurde im Jugendhilfeausschuss am 13.09.16 ausführlich berichtet. 

Die größte Wirkung entfalten Hilfen und Förderung bei jungen Kindern an Orten, wo Kinder und 

ihre Eltern zu finden sind. Vor diesem Hintergrund werden in Gladbeck seit mehr als 10 Jahren alle 

neugeborenen Gladbecker Kinder in ihren Familien besucht und unterschiedliche Eltern-, Familien-

bildungsprogramme gefördert. Z. B. sind seit 2007 in Gladbeck 5.502 Neugeborene (Stand 

31.12.2016) besucht worden. 

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am 05.12.16 ausführlich zur Entwicklung der Hilfen zur Er-

ziehung berichtet. Das Fazit: Steigende Fallzahlen, steigende Kosten! Dieses vor dem Hintergrund 

der Stärkung von Kindern und Eltern im Rahmen der "frühen Hilfen", u. a. durch Elternbildungsan-

gebote, Angebote der frühen Förderung und der "frühen Bildung und Betreuung" durch Kinderta-

gesbetreuung. 

Strittig für alle Formen und Projekte öffentlicher Erziehung waren und sind vor allem ihre Wirkun-

gen im Hinblick auf das Verhältnis von Aufwand und Ertrag. 
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Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung heißt es: "Die Kinder- und Jugendhilfe soll auf 

einer fundierten empirischen Grundlage in einem sorgfältig strukturierten Prozess zu einem inklusi-

ven, effizienten und dauerhaft tragfähigen und belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt werden."  

Professionelle Kinder- und Jugendhilfe wirkt. Zahlreiche Studien der vergangenen Jahrzehnte ha-

ben dieses zu unterschiedlichen Aspekten nachgewiesen, u. a. das "Bundesmodellprogramm Wir-

kungsorientierte Jugendhilfe" (2009) und die "ABiE-Studie" (2012) und nicht zuletzt die fiskalische 

Begleitforschung im Rahmen des Landesmodellprojektes „Kein Kind zurücklassen“ (KeKiz). 

FORA - Forschungsgesellschaft für Raumfinanzpolitik hat die fiskalische Begleitforschung im Rah-

men von KeKiz durchgeführt. Der Geschäftsführer, Herr Micosatt wird interessante Ergebnisse aus 

dem Werkstattbericht präsentieren. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 

 

        Rainer Weichelt 

        Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


